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Steuerrecht 01/07 

I. Erbschaftsteuerrecht verfassungs-

widrig

Mit Beschluss vom 7.11.2006 hat das 

BVerfG entschieden (1 BvL 10/02), dass 

das Erbschaftsteuerrecht in der momen-

tanen Ausgestaltung verfassungswidrig 

ist. Dies ist darin begründet, dass die 

Erhebung der Erbschaftsteuer den An-

forderungen des Gleichheitsgrundsatzes 

nicht genügt, indem bei der Ermittlung 

der wesentlichen Gruppen von Vermö-

gensgegenständen – z.B. Betriebsver-

mögen, Grundvermögen, Anteilen an 

Kapitalgesellschaften – die Werte der 

einzelnen Vermögensgegenstände nicht 

einheitlich, sondern unterschiedlich er-

mittelt werden. Die gesetzliche Vorgabe 

besteht in der Bestimmung des so ge-

nannten gemeinen Wertes, also des 

Verkehrswertes. Die Bewertung von 

Grundbesitz nach dem Ertragswertver-

fahren oder die Bewertung von Betriebs-

vermögen nach dem Steuerbilanzwert 

führt dazu, dass eine gleichmäßige Be-

lastung und eine einheitliche Bewertung 

nicht mehr gewährleistet ist und somit 

der Gleichheitsgrundsatz nicht gewahrt 

ist.

Das BVerfG hat ausgeführt, dass eine 

Verfassungsmäßigkeit nur erreicht wer-

den kann, wenn sich die Besteuerung 

bereits auf der Bewertungsebene ein-

heitlich am gemeinen Wert orientiert. 

Allerdings lässt das BVerfG bis zur ge-

setzlichen Neuregelung die weitere An-

wendung des geltenden Erbschaftsteu-

errechts zu; der Gesetzgeber wurde 

verpflichtet, bis spätestens zum 

31.12.2008 eine Neuregelung zu treffen. 

Selbst der Gesetzgeber die verfassungs-

rechtlichen Vorgaben oben, muss er 

bereits auf der Bewertungsebene den 

gemeinen Wert ansetzen. Damit ist zu 

befürchten, dass die bislang „steuerbe-

günstigten“ Vermögensübertragungen 

insbesondere von Anteilen an Kapitalge-

sellschaften, Betriebsvermögen und 

Grundvermögen erheblich höher be-

steuert werden; sei denn, dass der Ge-

setzgeber über Freibeträge oder Diffe-

renzierungen beim Steuersatz nach der 

Bewertung Steuerbegünstigungen 

schafft.

Durch das Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichtes ist nun zunächst die Uhr 

für den Ablauf der steuerbegünstigten 

Vermögensübertragung im Erbfall ge-

stellt. Um sich nicht den Unwägbarkeiten 

der gesetzgeberischen Gestaltung aus-

zusetzen, besteht hier erheblicher Hand-

lungsbedarf. Wir beraten Sie hierzu 

gerne.

II. Steueränderungen 2007

1. Haushaltsnahe Dienstleistungen

Mit dem Anwendungsschreiben zu den 

Neuregelungen für haushaltsnahe Be-

schäftigungsverhältnisse oder Dienstleis-

tungen hat das Bundesfinanzministerium 

am 03.11.2006 wichtige Erläuterungen 

für die praktische Anwendung erlassen. 

Neben einigen Einschränkungen ist die 

steuerliche Abzugsfähigkeit der im Pri-

vathaushalt in Anspruch genommenen 

Handwerker arbeiten und sonstigen 

Dienstleistungen auch erweitert worden. 

So können bereits ab dem Veranla-

gungszeitraum 2006 Steuerermäßigung 

in für 20% der Aufwendungen für solche 

Dienstleistungen in Anspruch genom-

men werden; es gilt allerdings ein 

Höchstbetrag von 600 € an Steuerermä-

ßigungen für Handwerkerleistungen 

sowie in Höhe von weiteren 600 € für 

sonstige Leistungen. Die geförderten 

Handwerkerleistungen umfassen grund-

sätzlich alle der zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzten Wohnung in Auftrag 

gegebenen Leistungen, so unter ande-

rem die Reparatur und Wartung von 

Haushaltsgeräten wie Waschmaschine, 

Geschirrspüler, Fernseher oder PC, aber 

auch das Erneuern von Bodenbelägen 

oder Anstreichen von Türen und Fens-

tern oder Fassaden. Zu den sonstigen 

Leistungen gehören unter anderem auch 

Umzugsdienstleistungen für Privatper-

sonen. Begünstigt werden allerdings nur 

Arbeitskosten einschließlich der berech-

neten Maschinen- und Fahrtkosten, nicht 

aber Materialkosten. Der Nachweis wird 

durch Vorlage einer Rechnung und den 

Zahlungsbeleg des Kreditinstitutes der 

Zahlung auf das Konto des Leistungs-

erbringers, erwartet. Barzahlungen wer-

den nicht anerkannt.

Auch Wohnungseigentümergemein-

schaften sind jetzt begünstigt, wenn die 

begünstigten Aufwendungen aus der 

Jahresabrechnung hervorgehen oder 

durch eine Bescheinigung des Vermie-

ters oder Verwalters nachgewiesen 

werden. Auf diese Weise können auch 

Mieter von der steuerlichen Begünsti-

gung profitieren.

2. Zahlungszeitpunkt bei Scheckzah-

lungen

Nicht selten haben Steuerpflichtige die 

entsprechenden Steuern per Verrech-

nungsscheck bezahlt. Durch die spätere 

Einlösung und Wertstellung des Schecks 

konnten Zahlungspflichten bisweilen 

mehrere Tage nach hinten verschoben 

werden. Hierdurch ist den Finanzbehör-

den ein erheblicher Zinsgewinn entgan-

gen, da bislang der Zahlungszeitpunkt 

mit dem Tag des Scheckeingangs bei 

der Finanzbehörde bestimmt wurde. 

Nunmehr gilt eine Zahlung per Scheck 

erst drei Tage nach dem Eingang des 

Schecks beim Finanzamt als geleistet. 

Die für alle Zahlungen nach dem 

31.12.2006 geltende Neuregelung be-

deutet für Steuerpflichtige, dass die 

Übersendung der Schecks entsprechend 

früher erfolgen muss, um Säumniszu-

schläge zu verhindern.

3. Verbindliche Auskünfte

Steuerpflichtige können sich beim Fi-

nanzamt nach der steuerlichen Behand-

lung bestimmter Sachverhalte erkundi-

gen. Um für die entsprechende Auskunft 

eine Bindungswirkung zu erreichen, 

muss eine so genannte „verbindliche 

Auskunft“ eingeholt werden, die in einem 

förmlichen Verfahren erteilt wird. Solche 

Auskünfte entsteht dem Finanzamt ein 

Prüfungsaufwand, der nunmehr mit 

Gebühren belegt ist. Die Gebühren rich-

ten sich dabei nach dem Gegenstands-

wert, der in der steuerlichen Auswirkung 

des zu beurteilenden Sachverhaltes 

begründet ist.

4. „Hilfen für Helfer“

Deutschland droht zu überaltern und 

Pflegekräfte sind schwer zu finden bzw. 

von Hilfebedürftigen teilweise nicht zu 

bezahlen. Oben das bürgerschaftliche 

Engagement in dieser Richtung zu för-

dern hat das Bundesfinanzministerium 

den Gesetzesentwurf „Hilfen für Helfer“ 

erarbeitet. Danach solle ein neuer Steu-

erabzug in Höhe von 300 € möglich sein, 

für Personen die monatlich 20 Stunden 

oder mehr unentgeltlich für die Betreu-

ung gebrechlicher oder sonstwie hilfebe-

dürftiger Menschen aufwenden. Die 

Höchstgrenze für den Spendenabzug 

von bisher fünf beziehungsweise 10% 

des Gesamtbetrages der Einkünfte sol-

len auf 20% angehoben und vereinheit-

licht werden. Die Übungsleiterpauschale 

wird von 1.848 € auf 2.100 € angehoben. 

Mitgliedsbeiträge für Kulturfördervereine 

sind nun wieder sonderabzugsfähig. 

5. Einkommensteuersätze

Für den Veranlagungszeitraum 2007 

steigt der Spitzensteuersatz für Einkünfte 

oberhalb von 250.000 € bzw. bei Verhei-
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rateten 500.000 € auf 45%. Ausgenom-

men bleiben im Jahr 2007 die Einkünfte 

aus Land und Forstwirtschaft, Gewerbe-

betrieb oder Gewinneinkünfte aus 

selbstständiger Arbeit; hierdurch soll 

dem spezifischen unternehmerischen 

Risiko Rechnung getragen werden. Die 

Ausnahme solcher Einkünfte wird durch 

einen besonderen Entlastungsbetrag 

erreicht, der die Anhebung des Steuer-

satzes wieder neutralisiert. Diese Aus-

nahmen sollen wegfallen, wenn im 

Rahmen der Unternehmenssteuerreform 

2008 Erleichterungen für Personenun-

ternehmen eingefädelt werden. Für 

Arbeitnehmer mit entsprechenden Ein-

künften bleibt es allerdings bei 45%.

6. Jahressteuergesetz 2007 im Über-

blick

Das Jahressteuergesetz 2007 führt 

insgesamt zu gravierenden Änderungen 

sowohl im Bereich der betrieblichen 

Altersvorsorge, als auch im Bereich der 

Werbungskosten für Arbeitnehmer. So 

fallen Steuervergünstigungen für Fahrt-

kosten in den Fällen weg, in den Arbeit-

nehmer einen aber sie von unter 20 km 

haben. Auch bei weiteren Anfahrtsstre-

cken wird eine Kürzung um 20 km 

durchgeführt. Die Entfernungspauschale 

beträgt dann 0,30 € je Entfernungskilo-

meter. Für die Nutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln gilt die Entfernung pau-

schale ebenfalls in der Form, dass bei 

Entfernungen unter 20 km die entspre-

chenden Kosten nicht abgezogen wer-

den können und bei darüber hinausge-

henden Entfernungen nur die anteiligen 

Kosten für die Fahrkarte die auf die ent-

sprechenden Mehrkilometer entfallen. 

Die Abzugsmöglichkeiten für ein häusli-

ches Arbeitszimmer über die bislang auf 

1250 € jährlich beschränkt waren, sind 

vollständig entfallen, wenn nicht der 

Arbeitnehmer im Arbeit den qualitativen 

Mittelpunkt seiner gesamten beruflichen 

Tätigkeit inne hat.

Beiträge für eine private Basis-/Rürup-

Rente können im Rahmen der Günstig-

erprüfung für Vorsorgeaufwendungen 

nunmehr zu einer Erhöhung der Son-

derausgabenabzuges führen. 

Durch Änderungen im Bewertungsge-

setzes beziehungsweise im Baugesetz-

buch wird nunmehr eine neue Wertfest-

setzung möglich. Galt bis zum 31. De-

zember 2006 noch die Bindung an die 

Wertverhältnisse zum 1. Januar 1996, 

werden künftig die tatsächlichen Werte 

zur Besteuerung herangezogen; für 

bebaute Grundstücke wird der Ertrags-

wert aus deren Besteuerungszeitpunkt 

vereinbarten Jahresmiete und nicht mehr 

aus der durchschnittlichen Miete der 

letzten drei Jahre vor dem Besteue-

rungszeitraum, ermittelt.

Im Rahmen von Erbbaurechtsverhältnis-

sen wird nach dem Wert des Grund und 

Bodens und dem des Gebäudes diffe-

renzierend, wobei der Wert des Gebäu-

des dem Erbbauberechtigten zugewie-

senen wird, während der Wert des 

Grund und Bodens beim Erbbauver-

pflichteten herangezogen wird.

Der Sparerfreibetrag beträgt seit dem 1. 

Januar 2007 nur noch 750 € bzw. für 

Verheiratete 1.500 €, womit die Beträge 

annähernd halbiert wurden. Überprüfen 

Sie daher die erteilten Freistellungsauf-

träge. Sollten Sie keine Anpassung vor-

nehmen, dürfen Banken und Sparkas-

sen diese Freistellungsaufträge nur noch 

bis zur Höhe von 56,37 % berücksichti-

gen.

Ab dem 01.01.2009 soll die Spekulati-

onsfrist für Zinserträge aus Geldanlagen 

bei Kreditinstituten, Dividenden und 

sonstige Gewinne aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften abgeschafft werden. 

Die Abschaffung gilt allerdings nur für 

nach dem 31.12.2008 erworbene Kapi-

talanlagen. Als Ersatz wird eine Abgel-

tungssteuer i.H.v. 25% des erzielten 

Gewinnes eingeführt.

Das Höchstalter für den Bezug von Kin-

dergeld ist von 27 auf 25 Jahren herab-

gesetzt worden. Die Regelung erfasst 

alle Kinder ab dem Geburtenjahrgang 

1983. Für den Jahrgang 1982 wird ent-

sprechend der Übergangsregelung bis 

zur Vollendung des 26. Lebensjahres 

Kindergeld gezahlt.

Neben dem Wust an Änderungen und 

steuerlichen Belastungen, die bereits in 

Kraft oder aber schon in Planung sind, 

gibt es auch positives zu vermelden: Es 

wurde eine neue Abzugsmöglichkeit für 

Kinderbetreuungskosten geschaffen, 

wonach bereits ab dem Veranlagungs-

zeitraum 2006 sog. erwerbsbedingte 

Kinderbetreuungskosten bis maximal 

4.000 € je Kind als Werbungskosten 

bzw. Betriebsausgaben abzugsfähig 

sind. Die Begünstigung greift bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres des 

Kindes. Für Kleinkinder zwischen 3 und 

6 Jahren können alle Eltern die vorge-

nannten Abzugsmöglichkeiten als Son-

derausgaben absetzen. Als ansetzbare 

Kosten kommen diejenigen für Kinder-

garten oder –tagesstätte, Tagesmutter 

oder Erzieherin in Betracht. Vorgelegt 

werden muss in jedem Fall eine Rech-

nung und die nachgewiesene Zahlung 

auf das Konto des Leistungserbringers. 

Auch hier gilt, dass Barzahlungen nicht 

anerkannt werden.

Kommentar:

Die Gesetzesänderungen zeigen, dass 

der Gesetzgeber durch den Abbau von 

Vergünstigungen und gezielte Abzugs-

fähigkeit von Betreuungs- und Pflege-

kosten vor allem zwei Ziele verfolgt: Die 

Zahlung von kleineren Geldbeträgen an 

Handwerker und Babysitter begründet 

einen Markt für Schwarzarbeit, der steu-

erlich schwer zu erfassen ist. Durch die 

Beschneidung von steuerlichen Ver-

günstigungen bei gezielter Abzugsfähig-

keit der vorgenannten Kosten haben die 

Zahlenden ein eigenes Interesse, Rech-

nungen von Handwerkern und für Kin-

derbetreuungskosten zu erhalten, was 

zu einer Erfassung aller möglicherweise 

steuerrelevanten Lebenssachverhalte 

führen soll. Die gleichzeitige Begünsti-

gung von Sozialen Dienstleistungen 

verfolgt eine Umschichtung der bislang 

staatlichen Fürsorgeaufgaben auf die 

Bürger. Der Staat wird sich damit letztlich 

gezielt aus dem Markt für leichte Fürsor-

ge zurückziehen. Um bis Ende 2009 

einen ausgeglichenen Haushalt zu errei-

chen, wird der Staat noch weiter Sub-

ventionen abbauen müssen. Da die 

Rente bereits zum heutigen Zeitpunkt zu 

34 % aus der Einkommensteuer „querfi-

nanziert“ wird und aus fachkundigen 

Kreisen verlautbart wird, dass spätes-

tens 2020 faktisch kein „Rententopf“ 

mehr vorhanden ist, wird der Gesetzge-

ber seine Einnahmequelle weiter aus-

bauen und Subventionen weiter abbau-

en müssen. Positive Änderungen sind 

damit weitgehend nicht zu erwarten.

Wir weisen darauf hin, dass diese 

fachliche Information wegen der 

Verständlichkeit kurz gehalten ist 

und eine individuelle Beratung 

nicht ersetzen kann. Wir setzten 

diese Information in loser Folge 

fort.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan A. Grüter

Rechtsanwalt
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